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Leitfaden zur Umstellung auf Biorebbau 
Dieser Leitfaden dient Ihnen als Hilfsmittel, damit Sie sich auf den Einstieg in die biologische Produk-
tion bereiten können.  
 
Anmeldung für eine Mitgliedschaft bei der Bio-V (Bio-Verordnung) 
Sie müssen sich bei folgenden Institutionen und Organisationen bis spätestens am 31. August anmel-
den: 
1. Beim Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringsstrasse 10, 7001 Chur, damit Sie die ent-

sprechenden Direktzahlungen für Biorebbau erhalten. 
2. Bei der Kontrollstelle Bio Test Agro AG oder bio.inspecta AG. (Anschriften unter Punkt: Firmen, 

Instituten und Organisationen) 
 
Anforderungen für die Mitgliedschaft Bio-Suisse/Demeter 
Im ersten Schritt gilt dasselbe Vorgehen wie für die obenstehende Bio-Verordnung. 
Im zweiten Schritt erfolgt die Anmeldung bei der Organisation Bio-Suisse oder Demeter. 
 
 Auf der Webseite finden Sie das Formular „Anmeldung Bio Suisse Mitgliedschaft“. 
 

 
 
Weitere Infos zur Anmeldung und Umstellung siehe Beilage „Wie werde ich Bio Suisse Knospe-Be-
trieb?“ 
 
Allgemeine Anforderungen  
Auszug aus dem Verzeichnis 2021, Ausgabe nr. 1132, FiBL  
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Umstellungsmöglichkeiten und Anforderungen 
Auszug aus dem Verzeichnis 2021, Ausgabe nr. 1132, FiBL  
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Zeitachse für die Umstellung auf Biorebbau 
 
Es ist sinnvoll, sich ein bis zwei Jahre vor der Umstellung auf Biorebbau damit zu befassen. Wenn Sie 
beispielsweise auf den Januar 2022 auf Bio umstellen möchten, gilt folgender zeitlicher Ablauf: 
 

Datum Massnahme 

2021  Biorebbau ausprobieren, z.B. in einer einzigen Parzelle 

 Erfahrungen sammeln 

 Informationen beschaffen, Netzwerk aufbauen und nutzen 

 Den Wuchs der Reben unter Kontrolle bringen 

 Beschaffung neuer Maschinen und Geräte prüfen 

 Überbetriebliche Zusammenarbeit mit Maschinen überlegen 

 Pflanzenschutzmittel aufbrauchen, weiter verkaufen oder entsorgen 

31.8.2021 Anmeldeschluss Biorebbau 

01.01.2022 Beginn der Umstellung auf Bio 

2022, 2023 Umstellungsjahre 

01.01.2024 Anerkennung als Biobetrieb 

 
 
Firmen, Institute und Organisationen 
 
Für die Kontrolle und Zertifizierung gibt es zwei private Anbieter. Bei der einen oder anderen Kon-
trollstelle muss man sich anmelden. Bisherige ÖLN-Kontrollpunkte werden ebenfalls durch die Bio-
Kontrollstelle überprüft. Wichtig ist hier, die Kontrolldienstleistung gemäss dem  gewählten Bio-Stan-
dard anzumelden (Bio-Verordnung/Bio Suisse/Demeter). Entsprechend werden Sie auf die Einhaltung 
dieser Vorgaben kontrolliert.  
 

Bio Test Agro AG (BTA), Münsin-
gen 

www.bio-test- agro.ch 

 

bio.inspecta AG,  
Frick 

www.bio-inspecta.ch 

 
 
Wer seine Produkte unter einem Label verkaufen oder seinen Betrieb mit dem Knospe- oder Deme-
ter Label auszeichnen möchte, braucht eine Mitgliedschaft bei  Bio Suisse oder Demeter. Mit einer 
Mitgliedschaft unterstützen Sie diejenigen Organisationen, die sich für gute Rahmenbedingungen des 
Biolandbaus einsetzen.    

Bio Suisse, Basel www.bio-suisse.ch 

 
 

http://www.bio-inspecta.ch/
http://www.bio-suisse.ch/
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Demeter, Liestal www.demeter.ch 

 
 
Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) forscht und erprobt seit 1973 Methoden für 
den biologischen Anbau. Im FiBL-Shop (online) können diverse Merkblätter gratis heruntergeladen 
werden.  

Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL), Frick 

www.fibl.org 

 
 
Wer auf Bio umstellt, muss sich beim ALG  für Bio-Direktzahlungen bis spätestens am 31. August an-
melden (1'600.-/ha). 

Amt für Landwirtschaft  
und Geoinformation 
Ringstrasse 10 
7001 Chur 

www.alg.gr.ch 

 

 
 
Erfahrungsaustausch 
 
Eine Gruppe von Winzerinnen und Winzern, die auf Biorebbau umgestellt haben, trifft sich periodisch 
zu einem Erfahrungsaustausch (Bio-Hock). Anfragen sind an folgende Person zu richten: Jan Luzi, Je-
nins, 079 405 90 09, jan.luzi@sprechervonbernegg.ch.  
 
  

http://www.demeter.ch/
http://www.fibl.org/
http://www.alg.gr.ch/
mailto:jan.luzi@sprechervonbernegg.ch
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Label 
 

 
 
Die ersten zwei vollen Jahre, in denen Sie Ihre Reben biologisch bewirtschaften, zählen zur Umstel-
lungsphase. Die volle Anerkennung als Bio-Betrieb erfolgt ab dem dritten Jahr. Demzufolge können 
Sie für Weine, die Sie im dritten Jahr keltern, die Knospe auf der Etikette verwenden. 
Wenn Sie nach den Richtlinien von Demeter wirtschaften, gelten drei Jahre als Umstellung. 
 
Sie müssen verschiedene Verordnungen, Weisungen und Richtlinien beachten:  

 Die BIO-Verordnung vom 22.9.1997 (Stand am 1.1.2021), SR 910.181 

 Die BIO Suisse-Richtlinien unter https://www.bio-suisse.ch/de/richtlinienweisungen.php  
für die Knospe oder die Demeter-Richtlinien unter https://demeter.ch/richtlinien/  

 

 
 
Oben stehende Abbildung gibt eine Übersicht über das Bioregelwerk. 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2519_2519_2519/de
https://www.bio-suisse.ch/de/richtlinienweisungen.php
https://demeter.ch/richtlinien/
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Bio Suisse-Richtlinien 
 

 
 
Die Bio-Richtlinien betreffen sowohl den Rebbau wie auch die Weinbereitung. 
 
In den Bio Suisse-Richtlinien sind folgende Kapitel speziell zu beachten: 

 Rebbau im Teil II, Kapitel 1, 2 und 3.3 

 Förderung der Biodiversität im Teil II, Kapitel 2.3 

 Kelterung im Teil III, Kapitel 11.2 
 
Die detaillierten Informationen zu den Reben und der Weinbereitung finden Sie in der Beilage. 
 
Biodiversitätsförderflächen (BFF): mindestens 7%. Zudem sind folgende Massnahmen möglich: 
Anbau gefährdeter oder alter Rebsorten/Sortenvielfalt im Weinbau 
Förderung der Naturvielfalt im Rebbau: Fahrgassen alternierend bearbeiten 
Hecken und Sträucher im Rebbau 
Förderung von seltenen Zwiebelpflanzen im Rebbau 
Anbau pilzresistenter Rebsorten 
Kupferverzicht im Rebbau 
Schonende Insektenregulierung 
Liegenlassen von Rebenschnittgut in Parzelle (nicht häckseln) 
Trockenmauern im Rebbau 
Nistmöglichkeiten in Rebanlage 
 
Betriebsmittelliste 
 
Die Betriebsmittelliste wird jährlich aktualisiert und enthält alle für den biologischen Landbau in der 
Schweiz zugelassenen Dünger und Substrate, Pflanzenschutzmittel, Reinigungs-, Desinfektions- und 
Hygienemittel, usw. 
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Die Liste ist für die Produzenten von Bio Suisse verbindlich. Grundsätzlich dürfen auf Bio Suisse-Be-
trieben ausschliesslich die in der Betriebsmittelliste aufgeführten Produkte eingesetzt werden. Aus-
nahmen sind in den Einleitungen der einzelnen Kapitel vermerkt. 
 

 
 

 
 

 
 
Die aktuelle Betriebsmittelliste umfasst derzeit 148 Seiten. Sie kann beim FiBL bestellt werden (Be-
stellnummer 1032) oder hier heruntergeladen werden:  

 
  

https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste.html


Biovision 2020 Branchenverband graubünden WEIN / Leitfaden zusammengestellt von der 
Fachstelle Weinbau, Plantahof, 7302 Landquart, aktualisiert am 15.02.2021 Seite 9 

Pflanzenschutz 
 
Der Pflanzenschutz stellt bei den europäischen Rebsorten eine grosse Herausforderung dar. Einen 
möglichen Spritzplan finden Sie in der Beilage.  
 
Grundsätzlich gilt im Biorebbau:  

 Herbizide sind verboten. 

 Chemisch synthetische Mittel gegen Pilzkrankheiten und Schädlinge sind ebenfalls verboten. 

 Der Einsatz kupferhaltiger Produkte ist beschränkt. 
 

Reinkupfer in kg pro ha und Jahr Bio Suisse Demeter 

Durchschnitt über die letzten 5 Jahre 4 kg 3 kg 

Maximum pro Jahr 6 kg 4 kg 

 
 
Boden und Düngung 
 

 Grundsätzlich ganzjährige Begrünung 

 Unter Umständen kann es sinnvoll sein, spezielle Mischungen einzusäen. 

 Chemisch synthetische N-Dünger, leichtlösliche P- und chlorhaltige K-Dünger sind verboten. 

 Spurenelemente sind mit Einschränkungen zugelassen, sind protokollpflichtig und mit Auflagen 
verbunden gemäss Betriebsmittelliste Seite 6. 
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Bitte beachten Sie:  
Wichtig ist, dass die Reben nicht zu wüchsig sind. Dann sind sie weniger anfällig für Pilzkrankheiten. 
Deshalb ist es sinnvoll, bereits vor der Umstellung auf Biorebbau auf eine allfällige N-Düngung zu ver-
zichten. 
 
 
Mitgliederbeiträge 
 
In den Bio Suisse-Statuten finden Sie das Beitragsreglement für Mitglieder. Hier der Link: 
https://www.bio-suisse.ch/media/de/pdf2016/landwirtschaft/beitragsreglement_fuer_mitglieder.pdf  

 
Details siehe nächste Seite. 

https://www.bio-suisse.ch/media/de/pdf2016/landwirtschaft/beitragsreglement_fuer_mitglieder.pdf
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Kontrollstellen, Kosten für Kontrolle und Zertifizierung 
 
Es gibt zwei Kontrollstellen: bio.inspecta AG in Frick und BIO TEST AGRO AG in Münsingen. 
Preisliste Bio-Inspecta: 

 

 

https://www.bio-inspecta.ch/docs/transfer/13_356DE.pdf
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Preisliste Bio Test Agro AG: 
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Kennzeichnung biologischer Lebensmittel 
 

 
 
Das entsprechende Merkblatt können Sie unter folgendem Link herunterladen: 
www.bio-suisse.ch/media/VundH/Merkbl/merkblatt_kennzeichnung_d.pdf. 
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http://www.bio-suisse.ch/media/VundH/Merkbl/merkblatt_kennzeichnung_d.pdf

